
 

Änderungsstand: 
 

07.10.2016 

Version: 
 

02 

Prozesseigner: W. Heyna, OSP-P; K. Mayer, OSP-D; M. Steinhart, OFP-P 
 

(  ) Dieses Exemplar unterliegt dem Änderungsdienst 
(  ) Informationsexemplar 

 
Bizerba SE & Co. KG,  
Tel.: 0 74 33 12 0,  
 

Wilhelm-Kraut-Str. 65, 72336 Balingen, Deutschland 
Fax: 0 74 33 12 2696, Internet: http://www.bizerba.com 
 

 

http://www.bizerba.com/
http://www.bizerba.com/


Logistikvorschrift Bizerba 
 
 

Version 02  Autor: W. Heyna, OSP-P; K. Mayer, OSP-D; M. Steinhart, OFP-P 
 Freigabe: M. Frese, OSP  Seite 1 von 17 
 

Inhaltsverzeichnis 
1 Geltungsbereich ............................................................................................................. 2 

2 Ziel der Logistikvorschrift .............................................................................................. 2 

3 Zuweisung von Frachtführer ......................................................................................... 3 

3.1 Versandvorschrift / Routing Order .............................................................................. 3 

4 Begleitdokumentation .................................................................................................... 4 

4.1 Lieferschein und Kennzeichnung ................................................................................ 4 

4.2 Frachtbrief .................................................................................................................. 4 

4.3 Rückgelieferte Ware aus Reklamationen .................................................................... 5 

4.4 Anlieferung von Erstmusterteilen ................................................................................ 5 

5 Verpackung ..................................................................................................................... 6 

5.1 Verpackungsauslegung durch den Lieferanten .......................................................... 6 

5.2 Verpackungsauslegung durch Bizerba ....................................................................... 6 

5.3 Alternative Verpackungen ........................................................................................... 6 

5.4 Allgemeine Anforderungen an die Verpackung .......................................................... 7 

5.5 Bizerba Tauschbehälter und Mehrwegpackmittel ....................................................... 9 

5.6 Anfordern von Bizerba Tauschbehälter ...................................................................... 9 

5.7 Entsorgung von Verpackungen................................................................................... 9 

6 Allgemeine Anforderungen an die Produkte .............................................................. 10 

7 Produktschutz ............................................................................................................... 10 

8 Öffnungszeiten Wareneingang .................................................................................... 11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Antrag auf technische Änderung 
Anlage 2: Antrag auf Sonderfreigabe 
Anlage 3: Bestellung von Bizerba-Behälter 
Anlage 4: Verpackungsdatenblatt 
Anlage 5: Meldung zur Versandbereitschaft 
 
 



Logistikvorschrift Bizerba 
 
 

Version 02  Autor: W. Heyna, OSP-P; K. Mayer, OSP-D; M. Steinhart, OFP-P 
 Freigabe: M. Frese, OSP  Seite 2 von 17 
 

 

1 Geltungsbereich 

Diese Logistikvorschrift ist bindend für alle Lieferanten und alle Bizerba Abteilungen, 
die für den innerbetrieblichen Waren- und Werksverkehr an den Standorten Balingen, 
Meßkirch und Hildesheim verantwortlich sind. Geltende Sondervereinbarungen 
behalten weiterhin ihre Gültigkeit und gehen dieser Regelung vor. 
 
Diese Logistikvorschrift entbindet den Lieferanten nicht von aktuell gültigen 
gesetzlichen Vorschriften. 
 
 
 
 

2 Ziel der Logistikvorschrift 

 

Ziel dieser Logistikvorschrift ist es einen optimalen Warenfluss zwischen allen 
beteiligten Interessengruppen zu beschreiben.  
Interessengruppen sind sowohl alle Lieferanten als auch genannte Bizerba Standorte 
und Bereiche.  
Es werden Vorgaben zum Produktschutz, Sauberkeit, Verpackung, Artikel- 
Bezeichnung und Begleitdokumenten gemacht. 
 
Alle Dokumente und Unterlagen sind auf Deutsch und / oder Englisch zu verfassen. 
Erfordern gesetzliche Vorschriften (z.B. Zollbestimmungen) eine davon abweichende 
Sprache, so ist eine englische oder deutsche Übersetzung beizufügen. 
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3 Zuweisung von Frachtführer 

 
3.1 Versandvorschrift / Routing Order 

 
Versandvorschrift für Sendungen an Bizerba SE & Co. KG, bei denen Bizerba 
Frachtzahler ist. 
 
Wir möchten Sie bitten, für alle Sendungen, bei denen die Bizerba SE & Co. KG 
Frachtzahler ist, ab sofort nach den folgenden Kriterien zu versenden: 
 

KEP Sendungen bis 29,9 kg Bitte bei UPS anmelden. 
Tel.: 01806 882 663;  
UPS-Kundennr.: 63A118 

Stückgut; Teil- und 
Komplettladungen 

Sendungen von 
deutschen und 
ausländischen 
Lieferstandorten nach 
Deutschland 

Bitte bei Dachser SE, D-Rottenburg 
per E-Mail anmelden: 
beschaffung.rottenburg@dachser.com 

Luftfrachtsendungen Lieferungen von 
ausländischen 
Lieferstandorten nach 
Deutschland 

Bitte bei O.T.S. Astracon, D-Ostfildern, 
ausschließlich mit der Vorlage an die 
E-Mail info@astracon.de avisieren. 

Seefrachtsendungen Lieferungen von 
ausländischen 
Lieferstandorten nach 
Deutschland 

Bitte bei O.T.S. Astracon, D-Bremen, 
ausschließlich mit der Vorlage an die 
E-Mail info@bre.astracon.de 
avisieren. 

Terminkritische 
Transporte 

Wenn obengenannte 
Dienstleister aus 
terminlicher Sicht nicht 
nach Ihren Vorgaben 
abwickeln können 

Bitte kontaktieren Sie den 
aufgeführten Ansprechpartner in der 
Bestellung.  

 
Meldung des Versandavis (Anlage 5) spätestens 2 Arbeitstage vor 
Versandbereitschaft! Bitte immer als Referenz unsere Bestell-Nummer angeben. 
Nutzen Sie bitte IMMER die vorhandenen E-Mail Adressen und dazu die Vorlage 
zur Anmeldung. 

Diese Vorschrift gilt für alle Bestellungen, bei denen Bizerba SE & Co. KG Frachtzahler ist. Sollten Sie für diese Bestellungen 

andere als die benannten Spediteure mit dem Transport beauftragen, werden wir die Transportkosten nicht übernehmen! 

  

mailto:beschaffung.rottenburg@dachser.com
mailto:info@astracon.de
mailto:info@bre.astracon.de
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4 Begleitdokumentation 

 

4.1 Lieferschein und Kennzeichnung 
 

Der Lieferschein muss mindestens die Bizerba Bestellnummer, die Bestellposition, die 
Artikelbenennung mit der Bizerba Artikelnummer und die jeweilig gelieferte Stückzahl 
beinhalten. 
Jeder Lieferung muss ein Lieferschein beigefügt sein. Aufgrund unserer 
Logistikprozesse können wir keine Lieferscheine mit mehr als einer Bestellung 
akzeptieren. 
 
Wird von Bizerba als Verpackung die Verwendung der Bizerba Tauschbehälter 
vorgeschrieben, so sind diese als zusätzliche Position pro Bestellung ebenfalls auf 
dem Lieferschein aufzuführen und zwar mit Artikelnummer der Verpackung und deren 
Stückzahl. 
 
Auf packstückbezogene Besonderheiten wie z.B. außermittige Schwerpunktlage oder 
fehlende / eingeschränkte Stapelbarkeit ist hinzuweisen. 
 
Besteht beim Lieferanten die Möglichkeit als Warenkennzeichnung ein VDA - Label zu 
erstellen, ist dieses zu verwenden. Als Alternative können auch die Informationen 
zusätzlich als Barcode auf dem Lieferschein abgedruckt werden. Art des Barcodes ist 
im Vorfeld mit Bizerba abzustimmen. 
 
 

4.2 Frachtbrief 
 

Für die Importabwicklung sind neben Lieferschein und Frachtbrief  (CMR, Air Waybill, 
Bill of Lading) erforderlich: 
 
- Handelsrechnung  

- Warentarifnummer (HS-Code) 

- Bestellnummer 

- Rechnungsnummer und Rechnungsdatum 

- Anschriften von Verkäufer, Käufer und Warenempfänger 

- Frachtführer 

- Incoterm 

- Zahlungsbedingungen 

- Materialnummer und Materialbezeichnung der Bizerba 

- Ursprungsangabe 

- Menge 

- Stückpreis und Gesamtpreis 

- Netto- und Bruttogewicht 

- Art und Anzahl der Packstücke 
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Präferenznachweise  

- Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 

- Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED 

- Warenverkehrsbescheinigung Ursprungszeugnis Form A 

- Warenverkehrsbescheinigung A.TR. (auch im vereinfachten Verfahren durch einen 

ermächtigten Ausführer) 

 

Oder Präferenznachweise (Ermächtigter Ausführer)  

- Ursprungserklärung auf der Rechnung 

- Ursprungserklärung auf der Rechnung EUR-MED 

 

4.3 Rückgelieferte Ware aus Reklamationen 
 

Im Fall einer Warenrücklieferung aus einer Reklamation muss auf dem Lieferschein 
des Lieferanten die Bizerba Nummer des „Lieferschein mit Prüfbericht“ aufgeführt 
werden. 
 

4.4 Anlieferung von Erstmusterteilen 
 

Hierbei sind die individuellen Anforderungen der jeweiligen Erstmusterbestellung zu 
beachten. Informationen über Ansprechpartner oder Empfänger mit Angabe der 
Abteilungsbezeichnung bei Bizerba sind gleichfalls zu beachten. 
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5 Verpackung 

 

Für die Verpackung und den Produktschutz existieren hinsichtlich der 
Verpackungsvorschrift zwei grundlegende Fälle. 
1. Verpackungsauslegung durch den Lieferanten gemäß 5.1 
2. Verpackungsauslegung durch Bizerba gemäß 5.2. 
 

5.1 Verpackungsauslegung durch den Lieferanten 
 

Die Verpackung und der Produktschutz sind unter Beachtung nachfolgender 
Abschnitte durchzuführen: 
 
 
5.4 Allgemeine Anforderungen an die Verpackung 
6.0 Allgemeine Anforderungen an die Produkte 
7.0 Produktschutz 
 

5.2 Verpackungsauslegung durch Bizerba 
 

Wird durch Bizerba festgestellt, dass eine spezielle Anforderung an die Verpackung 
erforderlich ist, wird dem Lieferant ein Verpackungsdatenblatt bereitgestellt (siehe 
Anlage 4). 
Wird durch den Lieferanten festgestellt, dass eine spezielle Verpackung erforderlich 
ist, kann dieses durch den „Antrag auf technische Änderung“ Anlage 1 mitgeteilt 
werden. 
Das Formular kann auch auf der Bizerba Homepage im Lieferantenbereich 
heruntergeladen werden. Wir erwarten bei Einreichung einen bebilderten Vorschlag 
nebst Beschreibung. 
Die Verpackung ist bis auf Widerruf änderungsindexübergreifend gültig. 
Die spezifischen Packmittel können vom Lieferanten selbständig bei einem 
Packmittelhersteller beschafft werden. Bizerba nennt auf Wunsch geeignete 
Hersteller. 

 
5.3 Alternative Verpackungen 
 

Ist der Lieferant nicht in der Lage die Ware in der definierten Verpackung gemäß 
Punkt 5.2 zu liefern, ist dies mit dem „Antrag auf Sonderfreigabe“ (Anlage 2) an 
Bizerba rechtzeitig vor der Lieferung anzuzeigen. 
 
Das Formular kann auch auf der Bizerba Homepage im Lieferantenbereich 
heruntergeladen werden. 
 
Wird die festgelegte Verpackung nicht eingehalten, behält sich Bizerba vor, dem 
Lieferanten entsprechende Handlings- und Umpackkosten in Rechnung zu stellen. 
Für die Qualitätsminderung, infolge mangelhafter oder verschmutzter Verpackung, 
haftet der Lieferant. 
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5.4 Allgemeine Anforderungen an die Verpackung 
 

Grundsätzlich ist wenn möglich als Standardverpackung der T000T900402 
600x400x120 Bizerba-Behälter und der T000T900422 400x300x120 Bizerba-Behälter 
zu wählen. 
Werden Kartonagen verwendet, so sind diese so stabil auszulegen, dass auch nach 
entfernen der Transportsicherungen eine sichere Lagerung und eine Einzelentnahme 
der Produkte gewährleistet ist. Des Weiteren muss die Kartonage in einen bei Bizerba 
verwendeten Bizerba Tauschbehälter (siehe oben) ohne Überstand einlegbar sein. 
 
Das Füllgewicht der Einzelverpackung darf ein Gesamtgewicht von 15 kg nicht 
übersteigen. Ladungsträger und Packstücke mit einem Gesamtgewicht von mehr als 
15 kg müssen unterfahrbar sein (min. 100 mm Unterfahrhöhe). Die 
Einzelverpackungen sind ferner so stabil zu wählen, dass diese stapelbar sind. 

 
Produkte und Einzelverpackungen dürfen nicht nach oben oder über den 
Ladungsträger hinausragen. Bei seitlichem Hinausragen muss ein Anfahrschutz 
angebracht werden. Große Produkte müssen auf geeigneten Transportgestellen 
angeliefert werden. Möchte der Lieferant diese zurückerhalten sind diese eindeutig als 
Lieferanteneigentum zu kennzeichnen. Die Abholung dieser Transportgestelle hat 
periodisch durch den Lieferanten zu erfolgen. 
 
Für den Transport von zerbrechlichen oder empfindlichen Produkten müssen dafür 
geeignete Behälter genutzt werden, wobei die richtige Transportlage der Produkte 
innerhalb der Verpackung beachtet werden muss. 
 
Mischsendungen und Sammelverpackungen aus unterschiedlichen Bestellungen oder 
mit unterschiedlichen Revisionsständen dürfen nicht zusammengefasst werden. 
Jede Materialnummer muss separat verpackt und einzeln transportierbar sein. 
Produkte mit eingeschränkter zeitlicher Verwendung und Sendungen mit 
unterschiedlicher Verfall- bzw. Herstelldaten innerhalb eines Packstücks sind nicht 
zulässig. 
 
Packstücke sind zu einer transportsicheren Einheit auf der Versandeinheit 
zusammenzufügen und gegen Verrutschen während des Transports zu sichern. 
Hierzu müssen geeignete Möglichkeiten zur Ladungssicherung (z.B. Gurtösen, 
Laschpunkte) vorgesehen werden. 
Der einwandfreie Zustand von EUR-Flachpaletten, EUR-Boxpaletten ist gemäß den 
Tauschkriterien der European Pallet Association EPAL (http://www.epal-pallets.org) 
sicherzustellen. 
 
Werden bei Lieferung aus Nicht-EU-Ländern Holzverpackungen benutzt, sind die 
Anforderungen nach IPPC (International Plant Protection Convention) und Standard 
ISPM (International Standards for Phytosanitary Measures) einzuhalten. 
 
Es darf nur unbeschädigtes Verpackungsmaterial benutzt werden. 
 
Gefahrgüter dürfen nur in zugelassenen Verpackungen transportiert werden. 

 

http://www.epal-pallets.org/


Logistikvorschrift Bizerba 
 
 

Version 02  Autor: W. Heyna, OSP-P; K. Mayer, OSP-D; M. Steinhart, OFP-P 
 Freigabe: M. Frese, OSP  Seite 8 von 17 
 

Auf packstückbezogene Besonderheiten wie z.B. außermittige Schwerpunktlage oder 
fehlende / eingeschränkte Stapelbarkeit ist hinzuweisen. 
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5.5 Bizerba Tauschbehälter und Mehrwegpackmittel 
 

Besteht eine Möglichkeit zur Verwendung von Bizerba Tauschbehältern wird Bizerba 
den Lieferanten über den Sachverhalt informieren. Eine Auflistung aller bei Bizerba 
verwendeten Bizerba Tauschbehälter kann der Anlage 3 entnommen werden. 
Bizerba Tauschbehälter werden immer in einem gereinigten Zustand zur Verfügung 
gestellt.  
 
Sämtliche Mehrwegpackmittel dürfen weder zusätzlich beschriftet, beklebt, 
zweckentfremdet verwendet, sowie mehr als unvermeidbar mit Ölen oder Fetten in 
Verbindung gebracht werden. Bizerba behält sich vor, Lieferanten die diesen 
Anforderungen nicht nachkommen, an den anfallenden Reinigungskosten zu 
beteiligen. 
 
Beschriftete, beklebte oder nicht mehr zu reinigende Mehrwegpackmittel dürfen nicht 
in Umlauf gebracht werden. Der weitere Verbleib ist mit Bizerba abzustimmen. 
 
Für lieferanteneigene Mehrwegpackmittel ist durch den Lieferanten bei Bedarf eine 
Reinigung durchzuführen. 

 
5.6 Anfordern von Bizerba Tauschbehälter 
 

Lieferanten mit denen eine Vereinbarung zum Verwenden von Bizerba 
Tauschbehältern getroffen wurde, können mit einem Bestellformular (gemäß Anlage 3) 
Bizerba Tauschbehälter anfordern. 
 
Das Bestellformular kann auch auf der Bizerba Homepage im Lieferantenbereich 
gleichfalls heruntergeladen werden. 
 
Die rechtzeitige Beschaffung von Bizerba Tauschbehältern befindet sich in 
Verantwortungsbereich des Lieferanten. Bizerba Tauschbehälter müssen mit einem 
Vorlauf von mindesten 5-10 Arbeitstagen vor dem Verwendungszeitpunkt bei Bizerba 
bestellt werden, da sonst die rechtzeitige Bereitstellung nicht gewährleistet ist.  
 
Die Bizerba Tauschbehälter werden innerhalb der nächsten 5 Arbeitstage von Bizerba 
bereitgestellt. Sollte aufgrund Verschulden des Lieferanten Expresslieferung 
erforderlich sein, trägt der Lieferant die Frachtkosten.  

 
5.7 Entsorgung von Verpackungen 
 

Einweg-Verpackungen sind gewichts- und volumenmäßig auf ein Minimum zu 
beschränken. Die Verwendung von umweltverträglichen und recyclingfähigen 
Verpackungen und Labels ist anzustreben. 
 
Minimierter Gebrauch von Verpackungshilfsmitteln wie z.B. Eisenklammern, Nägel in 
Holz oder Schrauben ist anzustreben, soweit die Stabilität der Verpackung nicht 
gefährdet ist.  
 
Bizerba Tauschbehälter die den Anforderungen nicht mehr entsprechen, dürfen nur in 
Abstimmung mit Bizerba entsorgt werden. 
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6 Allgemeine Anforderungen an die Produkte 

 

Sämtliche Oberflächen, Öffnungen, Gewinde und Bohrungen müssen frei von Spänen, 
Ölen, Schmiermittel und Passivierungsrückständen sein (Zeichnungsangaben 
beachten).  
 
Die Produkte und Verpackungen dürfen nicht mit Schmiermitteln oder 
Konservierungsstoffen verunreinigt sein, solange es nicht ausdrücklich in den 
Fertigungsdokumenten aufgeführt ist, oder dies wegen des Oberflächencharakters der 
Teile als vorbeugende Korrosionsverhütung verlangt wird. 
 
Bearbeitete oder beschichtete Flächen müssen frei von Beschädigungen/Kratzer sein 
(Sichtkontrolle). 

 
 

7 Produktschutz 

 

Alle Produkte sind grundsätzlich so zu verpacken, dass sie für die jeweilige 
Transportart geeignet und geschützt sind vor: 
 

 Verschmutzung 

 Beschädigung 

 Elektronische Produkte sind vor statischer Aufladung zu schützen (ESD) 

 Korrosion 

 
Produkte, die während des Transportes bzw. der Lagerung zur Korrosion neigen, sind 
durch den Lieferanten durch geeignete, mit Bizerba abgestimmte 
Korrosionsschutzverfahren zu schützen. 
 
Im Sinne der Korrosionsbeständigkeit sind Kontakte mit Schwarzstählen, unedlen 
Stählen und deren Stäube in der gesammten Logistikkette zu vermeiden (sortenreine 
Produktion). 

 
Ausnahmeregelungen können nur in Absprache mit Bizerba erfolgen und sind im 
Verpackungsdatenblatt zu dokumentieren. 
 
Bei Einsatz von Korrosionsschutzverfahren sind gesetzliche Anforderungen 
einzuhalten. 
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8 Öffnungszeiten Wareneingang 

Der Wareneingang ist werktags zu den folgenden Zeiten besetzt: 

 

Balingen: 

Montag - Freitag 

7.15 Uhr – 12.00 Uhr + 12.30 Uhr – 16.00 Uhr 

 

Meßkirch: 
Montag - Freitag 

07.30 Uhr – 12.00 Uhr + 12.30 Uhr – 15.30 Uhr 

 
Hildesheim: 
Montag - Donnerstag 
07.00 Uhr – 12.00 Uhr + 13.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Freitag 
07.00 Uhr – 12.00 Uhr + 13.00 Uhr – 15.00 Uhr 
 
Service Balingen: 
Montag - Freitag 

07.30 Uhr – 16.00 Uhr (durchgehend) 
 

 
Außerhalb der oben genannten Zeiten kann die Anlieferung nur nach Absprache 

erfolgen. 
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Diese Anlage 1 ist nur ein Muster 
Bitte Original auf Homepage verwenden 
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Diese Anlage 2 ist nur ein Muster 
Bitte Original auf Homepage verwenden 
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Diese Anlage 3 ist nur ein Muster 
Bitte Original auf Homepage verwenden 
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Diese Anlage 4 ist nur ein Muster 
Bitte Original auf Homepage verwenden 
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Diese Anlage 5 ist nur ein Muster 
Bitte Original auf Homepage verwenden 

 
 
 


